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Verschmelzungsinformationen gemäß 

§ 186 Kapitalanlagegesetzbuch

OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit 

Teilgesellschaftsvermögen 

(BaFin-ID: 7014492) 

     mit Sitz in Oberursel (Taunus) 

Geschäftsanschrift: Falkensteiner Str. 1, 61462 Königstein, Deutschland 

betreffend die Verschmelzung des 

Teilgesellschaftsvermögens 

Optinova Food Farming & Water  

mit den beiden Aktienklassen Optinova Food Farming & Water I-EUR (ISIN 

DE000A3CWRM1 / WKN A3CWRM) und Optinova Food Farming & Water 

R-EUR (ISIN DE000A3CWRN9 / WKN A3CWRN)

auf das Teilgesellschaftsvermögen 

Optinova Conventional & Clean Energy 

mit den beiden Aktienklassen Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR 

(ISIN DE000A14N5W1 / WKN A14N5W) und Optinova Conventional & 

Clean Energy R-EUR (ISIN DE000A3CWRP4 / WKN A3CWRP) 
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I. Einleitung

Die OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfol-

gend als „OPTINOVA“ bezeichnet) ist eine inländische intern verwaltete OGAW-Invest-

mentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen im

Sinne der §§ 108 Abs. 1, 110 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 12 Kapitalanlage-

gesetzbuch (KAGB) mit Sitz in Oberursel (Taunus) und mit Geschäftsanschrift in der

Falkensteiner Str. 1, 61462 Königstein, Deutschland.

Der Vorstand der OPTINOVA hat die Verschmelzung des von der OPTINOVA verwalte-

ten Teilgesellschaftsvermögens „Optinova Food Farming & Water“ mit den beiden Akti-

enklassen „Optinova Food Farming & Water I-EUR“ (ISIN DE000A3CWRM1 / WKN

A3CWRM) und „Optinova Food Farming & Water R-EUR“ (ISIN DE000A3CWRN9 /

WKN A3CWRN)  (nachfolgend als „Übertragendes TGV“ bezeichnet) auf das beste-

hende ebenfalls von der OPTINOVA verwaltete Teilgesellschaftsvermögen „Optinova

Conventional & Clean Energy“ mit den beiden Aktienklassen „Optinova Conventional &

Clean Energy I-EUR“ (ISIN DE000A14N5W1 / WKN A14N5W) und „Optinova Conventi-

onal & Clean Energy R-EUR“ (ISIN DE000A3CWRP4 / WKN A3CWRP) (nachfolgend

als „Übernehmendes TGV“ bezeichnet) mittels Beschluss des Vorstandes der OP-

TINOVA gemäß § 17 Abs. 2 S. 3 der Satzung der OPTINOVA vom 19. Juli 2024 be-

schlossen.

Das Übertragende TGV ist ein Teilgesellschaftsvermögen im Sinne des § 117 Abs. 1 S.

1 KAGB. Das Übernehmende TGV ist ebenfalls ein Teilgesellschaftsvermögen im Sinne

des § 117 Abs. 1 S. 1 KAGB.

Bei der Verschmelzung der Teilgesellschaftsvermögen handelt es sich um eine Übertra-

gung sämtlicher Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten des Übertragenden

TGV auf das Übernehmende TGV. Übertragen werden nur solche Vermögensgegen-

stände, die im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Anlagebedingungen des

Übernehmenden TGV erwerbbar sind. Für das Übernehmende TGV nicht erwerbbare

Vermögensgegenstände werden vor der Übertragung veräußert.

Das Übertragende TGV soll durch die Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und Ver-

bindlichkeiten auf das Übernehmende TGV ohne Abwicklung aufgelöst werden (Ver-

schmelzung durch Aufnahme gemäß § 1 Abs. 19 Nr. 37 lit. a in Verbindung mit § 191

Abs. 1 Nr. 2 bzw. § 182 Absatz 1 Alt. 1 KAGB).

Dieser Verschmelzungsplan soll den Anlegern des Übertragenden TGVs und den Anle-

gern des Übernehmenden TGVs (nachstehend gemeinsam als „Anleger“ bezeichnet)

geeignete und präzise Informationen über die bevorstehende Verschmelzung vermitteln,

damit sich die Anleger ein verlässliches Urteil über die Auswirkungen der Verschmelzung

auf ihre Anlage bzw. ihr Investment bilden und gegebenenfalls ihre Rechte gegenüber

OPTINOVA geltend machen können.

Die Hintergründe und Beweggründe der Verschmelzung werden in Abschnitt II. erläutert.

Soweit sich aus der Verschmelzung potenzielle Auswirkungen für die Anleger ergeben

sind diese in Abschnitt III. näher beschrieben. Einzelheiten zu den spezifischen Rechten

der Anleger finden sich in Abschnitt IV. Die maßgeblichen Verfahrensaspekte und der

geplante Übertragungsstichtag sind in Abschnitt V. dargestellt.
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Diese Verschmelzungsinformationen sind zusätzlich ab Genehmigung der Verschmel-

zung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (nachfolgend „BaFin“) 

auf der Internetseite der OPTINOVA unter https://www.optinovafonds.de/ abrufbar. 

II. Hintergrund und Beweggründe der geplanten Verschmelzung

Die Verschmelzung der Teilgesellschaftsvermögen erfolgt aus wirtschaftlichen Gründen.

Das Übertragende TGV wird vom Markt wider Erwarten nicht angenommen. Obgleich in

dem Übertragenden TGV keine Spekulation in Nahrungsmitteln vorgenommen wird, wird

dieses Thema nach den Erfahrungen der OPTINOVA seit Auflage des Übertragenden

TGVs in den Vordergrund gerückt und steht etwaigen Kaufentscheidungen potenzieller

Investoren entgegen. Die für die OPTINOVA erzielten Erträge aus dem Übertragenden

TGV decken zudem nicht die Kosten der Administration. Entsprechend ist mit einer Ver-

besserung der Ertragssituation in der Zukunft nicht zu rechnen.

Auch durch die jüngsten Kostenerhöhungen im Rahmen der Administration und durch

regulatorische Vorgaben ist OPTINOVA gehalten, eine Verschmelzung der genannten

Teilgesellschaftsvermögen vorzunehmen. Dies führt zu einer betriebswirtschaftlich ver-

nünftigen Fokussierung auf die verbleibenden Teilgesellschaftsvermögen der OP-

TINOVA.

Aufgrund der Übernahme der Verwaltung beider Teilgesellschaftsvermögen durch die

OPTINOVA wird OPTINOVA für das Übernehmende TGV im Wesentlichen die gleichen

administrativen Aufgaben übernehmen wie zuvor für das Übertragende TGV.

III. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Verschmelzung auf die Anleger

Im Rahmen der Verschmelzung werden die Aktien an dem Übertragenden TGV in Aktien

an dem Übernehmenden TGV umgetauscht, so dass Anleger des Übertragenden TGVs

– sofern sie sich nicht zur Rückgabe entschließen – Aktien an dem Übernehmenden

TGV erhalten.

Die im Rahmen der Aktienklasse „Optinova Food Farming & Water I-EUR“ gehaltenen 

Vermögensgegenstände bzw. bestehenden Verbindlichkeiten werden in diesem Zusam-

menhang auf die Aktienklasse „Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR“ überge-

hen. Die im Rahmen der Aktienklasse „Optinova Food Farming & Water R-EUR“ gehal-

tenen Vermögensgegenstände bzw. bestehenden Verbindlichkeiten werden auf die Ak-

tienklasse „Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR“ übergehen. 

Die Verschmelzung hat Auswirkungen auf die Anleger des Übertragenden TGVs. Diese 

werden zukünftig keine Aktien an dem Übertragenden TGV mehr halten, sondern Anla-

geaktionäre eines anderen Teilgesellschaftsvermögens. Die Rechtsbeziehungen zwi-

schen Anlegern und der OPTINOVA richten sich ab diesem Zeitpunkt nach den Anlage-

bedingungen des Übernehmenden TGVs.  

Für die Anleger des Übernehmenden TGVs ergeben sich verschmelzungsbedingt hin-

sichtlich ihrer Rechtsposition keine Änderungen. Insbesondere gelten die Anlagebedin-

gungen des Übernehmenden TGVs unverändert fort. 

https://www.optinovafonds.de/
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Anlagepolitik und -strategie 

Das Übertragende TGV unterscheidet sich von dem Übernehmenden TGV in Bezug auf 

die Anlagepolitik und -strategie. Für die Anleger des Übertragenden TGVs ergeben sich 

durch die Verschmelzung daher insbesondere folgende Änderungen: 

Das Übernehmende TGV investiert systematisch und global bis zu 100 Prozent (min-

destens 51 Prozent) des Fondsvolumens in Aktien von Unternehmen, welche ganz oder 

teilweise in einem oder mehreren der Bereiche Landwirtschaft, Tierzucht, Produktion von 

Lebensmitteln, Vertrieb von Lebensmitteln, Herstellung und Vertrieb von landwirtschaft-

lichen Maschinen und Geräten, Smart Farming, Wasserversorgung, Wassertechnologie, 

Wasseraufbereitung oder Forschung tätig sind. Hierbei sind folgende Kriterien von Be-

deutung: Hohe und nachhaltige Dividendenrendite, Gewinnwachstum, Kurs/Gewinnver-

hältnis, Eigenkapitalgröße und andere Value-Faktoren. 

Das Übernehmende TGV investiert systematisch und global in Aktien und börsennotier-

ten Indexfonds (Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities). Der 

Schwerpunkt der Anlagen liegt im konventionellen und erneuerbaren Energiebereich. 

Hierbei werden Unternehmen sowohl aus dem Energie- als auch aus dem Versorgerbe-

reich nach Value-Kriterien ausgewählt.  

Wertentwicklung 

Die OPTINOVA geht davon aus, dass sich die Verschmelzung nicht signifikant auf die 

Wertentwicklung des Übernehmenden TGVs auswirken wird und dass die Verschmel-

zung keine wesentlichen Auswirkungen auf das Portfolio des Übernehmenden TGVs 

hat. Eine Neuordnung des Portfolios nach der Verschmelzung ist nicht beabsichtigt.  

Die Wertentwicklung der letzten Jahre des Übertragenden TGVs (Aktienklasse I-EUR) 

stellt sich gemäß den Angaben in dem tagesaktuellen Factsheet wie folgt dar: 

Die Wertentwicklung der letzten Jahre des Übertragenden TGVs (Aktienklasse R-EUR) 

stellt sich gemäß den Angaben in dem tagesaktuellen Factsheet wie folgt dar: 
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Die Wertentwicklung der letzten Jahre des Übernehmenden TGVs (Aktienklasse I-EUR) 

stellt sich gemäß den Angaben in dem tagesaktuellen Factsheet wie folgt dar: 

 

Die Wertentwicklung der letzten Jahre des Übernehmenden TGVs (Aktienklasse R-

EUR) stellt sich gemäß den Angaben in dem tagesaktuellen Factsheet wie folgt dar: 

 

Risikoindikator 

Für alle Aktienklassen des Übertragenden TGVs wurde zudem ein Risikoindikator (SRI) 

von 6 ermittelt. Für alle Aktienklassen des Übernehmenden TGVs wurde ein Risikoindi-

kator (SRI) von 4 ermittelt. Hierbei wurde die bestehende und beabsichtigte 
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Portfolioallokation zu Grunde gelegt. Die Verschmelzung bedeutet für die Anleger des 

Übertragenden TGVs mit den Aktienklassen I und R daher einen Wechsel des Risikoin-

dikators (SRI) von 6 auf 4. Die Einstufung des Risikoindikators kann sich im Laufe der 

Zeit ändern und stellt weder eine Garantie noch ein Ziel dar. 

Kosten 

Die Verschmelzung hat für die Anleger des Übertragenden TGVs sowie für die Anleger 

des Übernehmenden TGVs im Hinblick auf die Kosten keine Auswirkungen. 

Ertragsverwendung 

Die Verschmelzung hat Auswirkungen für Anleger der Aktienklasse I-EUR des Übertra-

genden TGVs im Hinblick auf die Ertragsverwendung. Bislang wurden die Erträge dieser 

Aktienklasse ausgeschüttet. Die Anleger der Aktienklasse I-EUR des Übertragenden 

TGVs werden durch die Verschmelzung Anleger der Aktienklasse I-EUR des Überneh-

menden TGVs. Die Erträge der Aktienklasse I-EUR des Übernehmenden TGVs werden 

thesauriert. 

1.  Kostenstruktur, Ertragsverwendung und Mindestanlagesumme 

Die derzeitige Kostenstruktur des Übertragenden TGVs und die künftige Kostenstruktur 

des Übernehmenden TGVs stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:  

Die Verwaltungsvergütung der OPTINOVA für die Verwaltung des Übertragenden TGVs 

sowie des Übernehmenden TGVs liegt bei maximal 1,60 Prozent p.a. des durchschnitt-

lichen Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens in der Abrech-

nungsperiode (d.h. des Geschäftsjahres des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens).  

Die Verwahrstellenvergütung liegt jeweils bei höchstens 0,0375 Prozent p.a. des durch-

schnittlichen Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens in der Ab-

rechnungsperiode, mindestens jedoch EUR 1.000,00 pro Monat.  

Die OPTINOVA zahlt für die Administration der beiden Teilgesellschaftsvermögens eine 

jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,30 Prozent des durchschnittlichen Nettoinven-

tarwertes des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens in der Abrechnungsperiode, der 

aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Die Vergütung wird von 

der oben genannten Verwaltungsvergütung nicht abgedeckt und somit dem jeweiligen 

Teilgesellschaftsvermögen zusätzlich belastet. 

Die Unterschiede zwischen der Kostenstruktur, Ertragsverwendung und Mindestanlage-

summe des Übertragenden TGVs und des Übernehmenden TGVs werden im Folgenden 

tabellarisch gegenübergestellt: 

 

Kriterium Übertragendes TGV Übernehmendes TGV 

Kosten 
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Verwaltungsvergütung: Aktienklasse I-EUR: 

1,10 Prozent p.a. 

 

Aktienklasse R-EUR: 

1,60 Prozent p.a. 

 

Aktienklasse I-EUR: 

1,10 Prozent p.a. 

 

Aktienklasse R-EUR: 

1,60 Prozent p.a. 

 

Gebühr des Administrators 0,20 Prozent p.a. 0,20 Prozent p.a. 

Ausgabeaufschlag: 
 5,00 Prozent  5,00 Prozent  

Rücknahmeabschlag: wird nicht erhoben wird nicht erhoben 

Verwahrstellenvergütung: 0,0375 Prozent p.a., min-
destens EUR 1.000,00 
pro Monat 

0,0375 Prozent p.a., min-
destens EUR 1.000,00 pro 
Monat 

Ertragsverwendung 

 Aktienklasse I-EUR: 

ausschüttend 

 

Aktienklasse R-EUR: 

ausschüttend 

 

Aktienklasse I-EUR: 

thesaurierend 

 

Aktienklasse R-EUR: 

ausschüttend 

 

Mindestanlagesumme 

 Aktienklasse I-EUR: 

EUR 25.000  

 

Aktienklasse R-EUR: 

keine 

 

Aktienklasse I-EUR: 

EUR 25.000  

 

Aktienklasse R-EUR: 

keine 

 

 

2. Risiko- und Ertragsprofil sowie Anlagegrenzen  

Für die Anleger des Übertragenden TGVs entstehen nach Einschätzung der OPTINOVA 

infolge der Verschmelzung keine über die mit ihrer derzeitigen Anlage verbundenen hin-

ausgehende Chancen und Risiken. Risiken aus Derivateinsatz, Ausfallrisiken, operatio-

nelle Risiken, Konzentrationsrisiken sowie Verwahrrisiken bestehen sowohl für das 

Übertragende TGV als auch für das Übernehmende TGV. 

Im Folgenden werden die Ertrags- und Risikoprofile sowie die Anlagegrenzen der an der 
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Verschmelzung beteiligten Teilgesellschaftsvermögen tabellarisch gegenübergestellt1: 

 

Kriterium Übertragendes TGV Übernehmendes TGV 

Risiko- und Er-

tragsprofil: 
Ziel der Anlagestrategie des 
Teilgesellschaftsvermögens 
sind gleichmäßige, angemes-
sene Wertzuwächse. Um dies 
zu erreichen, investiert das Teil-
gesellschaftsvermögen haupt-
sächlich in in- und ausländische 
Aktien. Der Aktienpreis 
schwankt verhältnismäßig stark, 
weshalb sowohl Verlust- als 
auch Gewinnchancen relativ 
hoch sind. Die Wertentwicklung 
des Teilgesellschaftsvermögens 
wird insbesondere von folgen-
den Faktoren beeinflusst, aus 
denen sich Chancen und Risi-
ken ergeben. 

Ziel der Anlagestrategie des 
Teilgesellschaftsvermögens 
sind gleichmäßige, angemes-
sene Wertzuwächse. Um dies 
zu erreichen, investiert das Teil-
gesellschaftsvermögen haupt-
sächlich in ETF/ETC, Anleihen, 
Anlagezertifikate, Investment-
fonds und Geldmarktinstru-
mente. Der Aktienpreis 
schwankt verhältnismäßig stark, 
weshalb sowohl Verlust- als 
auch Gewinnchancen relativ 
hoch sind. Die Wertentwicklung 
des Teilgesellschaftsvermögens 
wird insbesondere von folgen-
den Faktoren beeinflusst, aus 
denen sich Chancen und Risi-
ken ergeben. 

 Die Wertentwicklung des Teilge-
sellschaftsvermögens hängt ins-
besondere von der Entwicklung 
der Kapitalmärkte ab, die wiede-
rum von der allgemeinen Lage 
der Weltwirtschaft sowie den 
wirtschaftlichen und politischen 
Rahmenbedingungen in den je-
weiligen Ländern beeinflusst 
wird. Auf die allgemeine Kurs-
entwicklung insbesondere an ei-
ner Börse können auch irratio-
nale Faktoren wie Stimmungen, 
Meinungen und Gerüchte einwir-
ken. 

Die Wertentwicklung des Teil-
gesellschaftsvermögens hängt 
insbesondere von der Entwick-
lung der Kapitalmärkte ab, die 
wiederum von der allgemeinen 
Lage der Weltwirtschaft sowie 
den wirtschaftlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen in 
den jeweiligen Ländern beein-
flusst wird. Auf die allgemeine 
Kursentwicklung insbesondere 
an einer Börse können auch ir-
rationale Faktoren wie Stim-
mungen, Meinungen und Ge-
rüchte einwirken. 

 Das Teilgesellschaftsvermögen 
kann einen wesentlichen Teil 
seines Vermögens in Anleihen 
anlegen. Deren Aussteller kön-
nen insolvent werden, wodurch 
die Anleihen ihren Wert ganz 
oder zum Großteil verlieren. 

Das Teilgesellschaftsvermögen 
kann einen wesentlichen Teil 
seines Vermögens in Anleihen 
anlegen. Deren Aussteller kön-
nen insolvent werden, wodurch 
die Anleihen ihren Wert ganz 
oder zum Großteil verlieren. 

 Das Teilgesellschaftsvermögen 
kann Opfer von Betrug oder an-
deren kriminellen Handlungen 
werden. Er kann auch Verluste 
durch Missverständnisse oder 

Das Teilgesellschaftsvermögen 
kann Opfer von Betrug oder an-
deren kriminellen Handlungen 
werden. Er kann auch Verluste 
durch Missverständnisse oder 

 
1 Die Auszüge im Hinblick auf das Ertrags- bzw. Risikoprofil sowie die Auszüge aus den Anlagebedingungen sind iden-

tisch mit dem veröffentlichten Verkaufsprospekt. 
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Fehler von Mitarbeitern der Ge-
sellschaft, dem Administrator 
oder einer Verwahrstelle oder 
externer Dritter erleiden. 
Schließlich kann seine Verwal-
tung oder die Verwahrung seiner 
Vermögensgegenstände durch 
äußere Ereignisse wie Brände, 
Naturkatastrophen u. ä. negativ 
beeinflusst werden. 

Fehler von Mitarbeitern der Ge-
sellschaft, dem Administrator 
oder einer Verwahrstelle oder 
externer Dritter erleiden. 
Schließlich kann seine Verwal-
tung oder die Verwahrung sei-
ner Vermögensgegenstände 
durch äußere Ereignisse wie 
Brände, Naturkatastrophen u. ä. 
negativ beeinflusst werden. 

 Die Gesellschaft darf für Rech-
nung des Teilgesellschaftsver-
mögens Kredite aufnehmen. 
Dies ist allerdings nur in be-
grenztem Umfang möglich und 
es darf sich nur um kurzfristige 
Kredite handeln. Dadurch kann 
eine Steigerung des Investiti-
onsgrades des Teilgesell-
schaftsvermögens (Leverage) 
mitsamt den damit verbundenen 
Risken entstehen (insbeson-
dere eines erhöhten Verlustrisi-
kos), jedoch ebenfalls nur in be-
grenztem Umfang. 

Die Gesellschaft darf für Rech-
nung des Teilgesellschaftsver-
mögens Kredite aufnehmen. 
Dies ist allerdings nur in be-
grenztem Umfang möglich, und 
es darf sich nur um kurzfristige 
Kredite handeln. Dadurch kann 
eine Steigerung des Investiti-
onsgrades des Teilgesell-
schaftsvermögens (Leverage) 
mitsamt den damit verbundenen 
Risken entstehen, jedoch eben-
falls nur in begrenztem Umfang. 
Die Gesellschaft beabsichtigt, 
keinen Leverage vornehmen. 

Anlagegrenzen2 

Übertragender Fonds Übernehmender Fonds 

1. 1. Die Gesellschaft darf vorbehaltlich des 
§ 198 KAGB Wertpapiere für Rechnung 
des TGV nur erwerben, 

2. wenn 

3. a) sie an einer Börse in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat 

4. des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen 
oder in einem dieser Staaten an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, 

5. b) sie ausschließlich an einer Börse au-
ßerhalb der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union oder außerhalb der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum zum 
Handel zugelassen oder in einem dieser 
Staaten an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder 

23. 1. Die Gesellschaft darf vorbehaltlich des 
§ 198 KAGB Wertpapiere für Rechnung 
des TGV nur erwerben, 

24. wenn 

25. a) sie an einer Börse in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat 

26. des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen 
oder in einem dieser Staaten an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind; 

27. b) sie ausschließlich an einer Börse au-
ßerhalb der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union oder außerhalb der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum zum 
Handel zugelassen oder in einem dieser 
Staaten an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder 

 
2 Die Auszüge aus den Anlagegrenzen sind identisch mit dem veröffentlichten Verkaufsprospekt. 
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6. in diesen einbezogen sind, sofern die 
Wahl dieser Börse oder dieses organisier-
ten Marktes von der 

7. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (nachfolgend „Bundesanstalt“) 
zugelassen ist, 

8. c) ihre Zulassung an einer Börse in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen 

9. Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zum Han-
del oder ihre Zulassung an einem organi-
sierten Markt oder ihre Einbeziehung in 
diesen Markt in einem Mitgliedstaat der 

10. Europäischen Union oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen 

11. Wirtschaftsraum nach den Ausgabebe-
dingungen zu beantragen ist, sofern die 
Zulassung oder Einbeziehung dieser 
Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach 
ihrer Ausgabe erfolgt, 

12. d) ihre Zulassung an einer Börse zum 
Handel oder ihre Zulassung an einem or-
ganisierten Markt oder 

13. die Einbeziehung in diesen Markt außer-
halb der Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union oder außerhalb der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum nach 

14. den Ausgabebedingungen zu beantragen 
ist, sofern die Wahl dieser Börse oder die-
ses organisierten 

15. Marktes von der Bundesanstalt zugelas-
sen ist und die Zulassung oder Einbezie-
hung dieser Wertpapiere innerhalb eines 
Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt, 

16. e) es Aktien sind, die dem TGV bei einer 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 
zustehen, 

17. f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, die 
zum TGV gehören, erworben wurden, 

18. g) sie Anteile an geschlossenen Fonds 
sind, die die in § 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 
7 KAGB genannten 

19. Kriterien erfüllen, 

20. h) es Finanzinstrumente sind, die die in § 
193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 KAGB genann-
ten Kriterien erfüllen. 

21. 2. Der Erwerb von Wertpapieren nach Ab-
satz 1 Buchstabe a) bis d) darf nur erfol-
gen, wenn zusätzlich die 

28. in diesen einbezogen sind, sofern die 
Wahl dieser Börse oder dieses organi-
sierten Marktes von der 

29. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (nachfolgend die „Bundesan-
stalt“) zugelassen ist; 

30. c) ihre Zulassung an einer Börse in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen 

31. Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zum Han-
del oder ihre Zulassung an einem organi-
sierten Markt oder ihre Einbeziehung in 
diesen Markt in einem Mitgliedstaat der 

32. Europäischen Union oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen 

33. Wirtschaftsraum nach den Ausgabebe-
dingungen zu beantragen ist, sofern die 
Zulassung oder Einbeziehung dieser 
Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach 
ihrer Ausgabe erfolgt; 

34. d) ihre Zulassung an einer Börse zum 
Handel oder ihre Zulassung an einem or-
ganisierten Markt oder 

35. die Einbeziehung in diesen Markt außer-
halb der Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union oder außerhalb der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum nach 

36. den Ausgabebedingungen zu beantragen 
ist, sofern die Wahl dieser Börse oder die-
ses organisierten 

37. Marktes von der Bundesanstalt zugelas-
sen ist und die Zulassung oder Einbezie-
hung dieser Wertpapiere innerhalb eines 
Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt; 

38. e) es Aktien sind, die dem TGV bei einer 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmit-
teln zustehen; 

39. f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, 
die zum Vermögen des TGV gehören, er-
worben wurden; 

40. g) sie Anteile an geschlossenen Fonds 
sind, die die in § 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 
7 KAGB genannten 

41. Kriterien erfüllen; 

42. h) sie Finanzinstrumente sind, die die in § 
193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 KAGB genann-
ten Kriterien erfüllen. 
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22. Voraussetzungen des § 193 Absatz 1 
Satz 2 KAGB erfüllt sind. Erwerbbar sind 
auch Bezugsrechte, die 

aus Wertpapieren herrühren, welche ih-
rerseits nach diesem § 5 erwerbbar sind. 

43. 2. Der Erwerb von Wertpapieren nach Ab-
satz 1 Buchstabe a) bis d) darf nur erfol-
gen, wenn zusätzlich die 

44. Voraussetzungen des § 193 Absatz 1 
Satz 2 KAGB erfüllt sind. Erwerbbar sind 
auch Bezugsrechte, die 

aus Wertpapieren herrühren, welche ih-
rerseits nach diesem § 5 erwerbbar sind. 

45. 1. Die Gesellschaft darf vorbehaltlich des 
§ 198 KAGB Instrumente, die üblicher-
weise auf dem Geldmarkt gehandelt wer-
den, sowie verzinsliche Wertpapiere, die 
zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für das TGV 
eine restliche Laufzeit von höchstens 397 
Tagen haben, deren Verzinsung nach den 
Ausgabebedingungen während ihrer ge-
samten Laufzeit regelmäßig, mindestens 
aber einmal in 397 Tagen, marktgerecht 
angepasst wird oder deren Risikoprofil 
dem Risikoprofil solcher Wertpapiere ent-
spricht (nachfolgend die „Geldmarktin-
strumente“), für Rechnung des TGV er-
werben. Die Geldmarktinstrumente kön-
nen auch auf Fremdwährung lauten. 
Geldmarktinstrumente dürfen nur erwor-
ben werden, wenn sie a) an einer Börse in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum zum Handel zuge-
lassen oder dort an einem anderen orga-
nisierten Markt zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind,  

46. b) ausschließlich an einer Börse außer-
halb der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union oder außerhalb der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum zum 
Handel zugelassen oder dort an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, sofern die 
Wahl dieser Börse oder dieses organisier-
ten Marktes von der Bundesanstalt zuge-
lassen ist,  

47. c) von der Europäischen Union, dem 
Bund, einem TGV des Bundes, einem 
Land, einem anderen Mitgliedstaat oder 
einer anderen zentralstaatlichen, regiona-
len oder lokalen Gebietskörperschaft oder 
der Zentralbank eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union, der Europäischen 
Zentralbank oder der Europäischen In-
vestitionsbank, einem Drittstaat oder, so-
fern dieser ein Bundesstaat ist, einem 

1. Die Gesellschaft darf vorbehaltlich des 
§ 198 KAGB Instrumente, die üblicher-
weise auf dem Geldmarkt gehandelt wer-
den, sowie verzinsliche Wertpapiere, die 
zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für das TGV 
eine restliche Laufzeit von höchstens 397 
Tagen haben, deren Verzinsung nach 
den Ausgabebedingungen während ihrer 
gesamten Laufzeit regelmäßig, mindes-
tens aber einmal in 397 Tagen, marktge-
recht angepasst wird oder deren Risi-
koprofil dem Risikoprofil solcher Wertpa-
piere entspricht (nachfolgend die „Geld-
marktinstrumente“), für Rechnung des 
TGV erwerben. Die Geldmarktinstru-
mente können auch auf Fremdwährung 
lauten. Geldmarktinstrumente dürfen nur 
erworben werden, wenn sie  

a) an einer Börse in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
zum Handel zugelassen oder dort an ei-
nem anderen organisierten Markt zuge-
lassen oder in diesen einbezogen sind;  

b) ausschließlich an einer Börse außer-
halb der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union oder außerhalb der anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum zum 
Handel zugelassen oder dort an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, sofern 
die Wahl dieser Börse oder dieses orga-
nisierten Marktes von der Bundesanstalt 
zugelassen ist;  

c) von der Europäischen Union, dem 
Bund, einem TGV des Bundes, einem 
Land, einem anderen Mitgliedstaat oder 
einer anderen zentralstaatlichen, regiona-
len oder lokalen Gebietskörperschaft 
oder der Zentralbank eines Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union, der Europä-
ischen Zentralbank oder der Europäi-
schen Investitionsbank, einem Drittstaat 
oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, 
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Gliedstaat dieses Bundesstaates oder 
von einer internationalen öffentlich-recht-
lichen Einrichtung, der mindestens ein 
Mitgliedstaat der Europäischen Union an-
gehört begeben oder garantiert werden, 

48. d) von einem Unternehmen begeben wer-
den, dessen Wertpapiere auf den unter 
den in Buchstabe a) und b) bezeichneten 
Märkten gehandelt werden,  

49. e) von einem Kreditinstitut, das nach den 
im Recht der Europäischen Union festge-
legten Kriterien einer Aufsicht unterstellt 
ist, oder einem Kreditinstitut, das Auf-
sichtsbestimmungen, die nach Auffas-
sung der Bundesanstalt denjenigen des 
Rechts der Europäischen Union gleich-
wertig sind, unterliegt und diese einhält, 
begeben oder garantiert werden, oder  

50. f) von anderen Emittenten begeben wer-
den, die die Anforderungen des § 194 Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 6 KAGB erfüllen. 2. Geld-
marktinstrumente im Sinne des Absatzes 
1 dürfen nur erworben werden, wenn sie 
die jeweiligen Voraussetzungen des § 194 
Absatz 2 und 3 KAGB erfüllen. 

einem Gliedstaat dieses Bundesstaates 
oder von einer internationalen öffentlich-
rechtlichen Einrichtung, der mindestens 
ein Mitgliedstaat der Europäischen Union 
angehört begeben oder garantiert wer-
den;  

d) von einem Unternehmen begeben wer-
den, dessen Wertpapiere auf den unter 
den in Buchstabe a) und b) bezeichneten 
Märkten gehandelt werden;  

e) von einem Kreditinstitut, das nach den 
im Recht der Europäischen Union festge-
legten Kriterien einer Aufsicht unterstellt 
ist, oder einem Kreditinstitut, das Auf-
sichtsbestimmungen, die nach Auffas-
sung der Bundesanstalt denjenigen des 
Rechts der Europäischen Union gleich-
wertig sind, unterliegt und diese einhält, 
begeben oder garantiert werden oder  

f) sie von anderen Emittenten begeben 
werden, die die Anforderungen des § 194 
Absatz 1 Nr. 6 KAGB erfüllen. 2. Geld-
marktinstrumente im Sinne des Absatz 1 
dürfen nur erworben werden, wenn sie 
die jeweiligen Voraussetzungen des § 
194 Absatz 2 und 3 KAGB erfüllen. 

51. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
TGV Bankguthaben halten, die eine Lauf-
zeit von höchstens zwölf Monaten haben. 
Die auf Sperrkonten zu führenden Gutha-
ben können bei einem Kreditinstitut mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum unterhalten 
werden. Die Guthaben können auch bei 
einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Dritt-
staat, dessen Aufsichtsbestimmungen 
nach Auffassung der Bundesanstalt den-
jenigen des Gemeinschaftsrechts gleich-
wertig sind, gehalten werden. Die Bank-
guthaben können auch auf Fremdwäh-
rung lauten. 

52. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
TGV Bankguthaben halten, die eine Lauf-
zeit von höchstens zwölf Monaten haben. 
Die auf Sperrkonten zu führenden Gutha-
ben können bei einem Kreditinstitut mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum unterhalten 
werden. Die Guthaben können auch bei 
einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Dritt-
staat, dessen Aufsichtsbestimmungen 
nach Auffassung der Bundesanstalt den-
jenigen des Rechts der Europäischen 
Union gleichwertig sind, gehalten werden. 
Die Bankguthaben können auch auf 
Fremdwährung lauten. 

53. 1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
TGV Anteile an Investmentvermögen ge-
mäß der OGAW-Richtlinie erwerben. An-
teile an inländischen Sondervermögen 
und anderen Investmentaktiengesell-
schaften mit veränderlichem Kapital so-
wie Anteile an offenen EU-AIF und aus-
ländischen offenen AIF, können erworben 
werden, sofern sie die Anforderungen des 
§ 196 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllen.  

55. 1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
TGV Anteile an Investmentvermögen ge-
mäß der OGAW-Richtlinie erwerben. An-
teile an anderen inländischen TGV und 
anderen Investmentaktiengesellschaften 
mit veränderlichem Kapital sowie Anteile 
an offenen EU-AIF und ausländischen of-
fenen AIF, können erworben werden, so-
fern sie die Anforderungen des § 196 Ab-
satz 1 Satz 2 KAGB erfüllen.  
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54. 2. Anteile an inländischen Sondervermö-
gen und Investmentaktiengesellschaften 
mit veränderlichem Kapital, an EU-
OGAW, an offenen EU-AIF und an aus-
ländischen offenen AIF, darf die Gesell-
schaft nur erwerben, wenn nach den An-
lagebedingungen oder der Satzung der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Sat-
zung der Investmentaktiengesellschaft 
mit veränderlichem Kapital, der Satzung 
bzw. den Anlagebedingungen des EU-In-
vestmentvermögens, der EU-Verwal-
tungsgesellschaft, des ausländischen AIF 
oder der ausländischen AIF-Verwaltungs-
gesellschaft insgesamt höchstens 10 Pro-
zent des Wertes ihres Vermögens in Ak-
tien an anderen inländischen Sonderver-
mögen, Investmentaktiengesellschaften 
mit veränderlichem Kapital, offenen EU-
Investmentvermögen oder ausländischen 
offenen AIF angelegt werden dürfen. 

56. 2. Anteile an inländischen TGV und In-
vestmentaktiengesellschaften mit verän-
derlichem Kapital, an EUOGAW, an offe-
nen EU-AIF und an ausländischen offe-
nen AIF, darf die Gesellschaft nur erwer-
ben, wenn nach den Anlagebedingungen 
oder der Satzung der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft, der Satzung der Investmen-
taktiengesellschaft mit veränderlichem 
Kapital, der Satzung bzw. den Anlagebe-
dingungen des EU-Investmentvermö-
gens, der EU-Verwaltungsgesellschaft, 
des ausländischen AIF oder der ausländi-
schen AIF-Verwaltungsgesellschaft ins-
gesamt höchstens 10 Prozent des Wertes 
ihres Vermögens in Aktien an anderen in-
ländischen TGV, Investmentaktiengesell-
schaften mit veränderlichem Kapital, offe-
nen EU-Investmentvermögen oder aus-
ländischen offenen AIF angelegt werden 
dürfen. 

57. 1. Die Gesellschaft darf im Rahmen der 
Verwaltung des TGV Derivate gemäß § 
197 Absatz 1 Satz 1 KAGB und Finanzin-
strumente mit derivativer Komponente ge-
mäß § 197 Absatz 1 Satz 2 einsetzen. Sie 
darf – der Art und dem Umfang der einge-
setzten Derivate und Finanzinstrumente 
mit derivativer Komponente entsprechend 
– zur Ermittlung der Auslastung der nach 
§ 197 Absatz 2 KAGB festgesetzte Markt-
risikogrenze für den Einsatz von Deriva-
ten und Finanzinstrumenten mit derivati-
ver Komponente entweder den einfachen 
oder den qualifizierten Ansatz im Sinne 
der gemäß § 197 Absatz 3 KAGB erlasse-
nen Derivateverordnung (nachfolgend 
„DerivateV“) nutzen; Erläuterungen hierzu 
enthält der Verkaufsprospekt.  

58. 2. Sofern die Gesellschaft den einfachen 
Ansatz nutzt, darf sie ausschließlich 
Grundformen von Derivaten, Finanzin-
strumenten mit derivativer Komponente 
oder Kombinationen aus diesen Deriva-
ten, Finanzinstrumenten mit derivativer 
Komponente oder Kombinationen aus ge-
mäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zuläs-
sigen Basiswerten im TGV einsetzen. 
Komplexe Derivate aus gemäß § 197 Ab-
satz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basiswer-
ten dürfen nur zu einem vernachlässigba-
ren Anteil eingesetzt werden. Der nach 
Maßgabe von § 16 DerivateV zu ermit-
telnde Anrechnungsbetrag des TGV für 

63. 1. Die Gesellschaft darf im Rahmen der 
Verwaltung des TGV Derivate gemäß § 
197 Absatz 1 Satz 1 KAGB und Finanzin-
strumente mit derivativer Komponente 
einsetzen. Sie darf – der Art und dem Um-
fang der eingesetzten Derivate und Fi-
nanzinstrumente mit derivativer Kompo-
nente entsprechend – zur Ermittlung der 
Auslastung der nach § 197 Absatz 2 
KAGB festgesetzte Marktrisikogrenze für 
den Einsatz von Derivaten und Finanzin-
strumenten mit derivativer Komponente 
entweder den einfachen oder den qualifi-
zierten Ansatz im Sinne der gemäß § 197 
Absatz 3 KAGB erlassenen Derivatever-
ordnung (nachfolgend „DerivateV“) nut-
zen; Erläuterungen hierzu enthält der 
Verkaufsprospekt.  

64. 2. Sofern die Gesellschaft den einfachen 
Ansatz nutzt, darf sie ausschließlich 
Grundformen von Derivaten, Finanzin-
strumenten mit derivativer Komponente 
oder Kombinationen aus diesen Deriva-
ten, Finanzinstrumenten mit derivativer 
Komponente oder Kombinationen aus ge-
mäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zuläs-
sigen Basiswerten im TGV einsetzen. 
Komplexe Derivate aus gemäß § 197 Ab-
satz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basiswer-
ten dürfen nur zu einem vernachlässigba-
ren Anteil eingesetzt werden. Der nach 
Maßgabe von § 16 DerivateV zu ermit-
telnde Anrechnungsbetrag des TGV für 
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das Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt 
den Wert des TGV übersteigen. Grundfor-
men von Derivaten sind: a) Terminkon-
trakte auf die Basiswerte nach § 197 Ab-
satz 1 KAGB mit der Ausnahme von In-
vestmentanteilen nach § 196 KAGB, b) 
Optionen oder Optionsscheine auf die Ba-
siswerte nach § 197 Absatz 1 KAGB mit 
der Ausnahme von Investmentanteilen 
nach § 196 KAGB und auf Terminkon-
trakte nach Buchstabe a), wenn sie die 
folgenden Eigenschaften aufweisen: aa) 
eine Ausübung ist entweder während der 
gesamten Laufzeit oder zum Ende der 
Laufzeit möglich und bb) der Optionswert 
hängt zum Ausübungszeitpunkt linear von 
der positiven oder negativen Differenz 
zwischen Basispreis und Marktpreis des 
Basiswerts ab und wird null, wenn die Dif-
ferenz das andere Vorzeichen hat; c) 
Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-
Währungsswaps; d) Optionen auf Swaps 
nach Buchstabe c), sofern sie die in Buch-
stabe b) unter Buchstabe aa) und Buch-
stabe bb) beschriebenen Eigenschaften 
aufweisen (Swaptions); e) Credit Default 
Swaps, die sich auf einen einzelnen Ba-
siswert beziehen (Single Name Credit 
Default Swaps).  

59. 3. Sofern die Gesellschaft den qualifizier-
ten Ansatz nutzt, darf sie – vorbehaltlich 
eines geeigneten Risikomanagementsys-
tems – in jegliche Finanzinstrumente mit 
derivativer Komponente oder Derivate in-
vestieren, die von einem gem. § 197 Ab-
satz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basiswert 
abgeleitet sind. Hierbei darf der dem TGV 
zuzuordnende potenzielle Risikobetrag 
für das Marktrisiko zu keinem Zeitpunkt 
das Zweifache des potenziellen Risikobe-
trags für das Marktrisiko (Risikobetrag) 
des zugehörigen Vergleichsvermögens 
gemäß § 9 der DerivateV übersteigen. Al-
ternativ darf der Risikobetrag zu keinem 
Zeitpunkt 20 Prozent des Wertes des TGV 
übersteigen.  

60. 4. Die Gesellschaft wird Derivate und Fi-
nanzinstrumente mit derivativer Kompo-
nente nur zum Zwecke der Absicherung 
einsetzen, wenn und soweit sie dies im In-
teresse der Aktionäre des TGV für gebo-
ten hält. 

61. 5. Bei der Ermittlung der Marktrisiko-
grenze für den Einsatz von Derivaten und 

das Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt 
den Wert des TGV übersteigen. Grund-
formen von Derivaten sind: a) Terminkon-
trakte auf die Basiswerte nach § 197 Ab-
satz 1 KAGB mit der Ausnahme von In-
vestmentanteilen nach § 196 KAGB, b) 
Optionen oder Optionsscheine auf die 
Basiswerte nach § 197 Absatz 1 KAGB 
mit der Ausnahme von Investmentantei-
len nach § 196 KAGB und auf Terminkon-
trakte nach Buchstabe a), wenn sie die 
folgenden Eigenschaften aufweisen: aa) 
eine Ausübung ist entweder während der 
gesamten Laufzeit oder zum Ende der 
Laufzeit möglich und bb) der Optionswert 
hängt zum Ausübungszeitpunkt linear 
von der positiven oder negativen Diffe-
renz zwischen Basispreis und Marktpreis 
des Basiswerts ab und wird null, wenn die 
Differenz das andere Vorzeichen hat; c) 
Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-
Währungsswaps; d) Optionen auf Swaps 
nach Buchstabe c), sofern sie die in Buch-
stabe b) unter aa) und bb) beschriebenen 
Eigenschaften aufweisen (Swaptions); e) 
Credit Default Swaps, die sich auf einen 
einzelnen Basiswert beziehen (Single 
Name Credit Default Swaps). Hierbei darf 
der nach Maßgabe von § 16 DerivateV zu 
ermittelnde Anrechnungsbetrag des TGV 
für das Zins- und Aktienkursrisiko oder 
das Währungsrisiko zu keinem Zeitpunkt 
das Zweifache des Wertes des TGV über-
steigen.  

65. 3. Sofern die Gesellschaft den qualifizier-
ten Ansatz nutzt, darf sie – vorbehaltlich 
eines geeigneten Risikomanagementsys-
tems – in jegliche Finanzinstrumente mit 
derivativer Komponente oder Derivate in-
vestieren, die von einem gemäß § 197 
Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basis-
wert abgeleitet sind. Hierbei darf der dem 
TGV zuzuordnende potenzielle Risikobe-
trag für das Marktrisiko (Risikobetrag) zu 
keinem Zeitpunkt das Zweifache des po-
tenziellen Risikobetrags für das Marktri-
siko des zugehörigen Vergleichsvermö-
gens gemäß § 9 der DerivateV überstei-
gen. Alternativ darf der Risikobetrag zu 
keinem Zeitpunkt 20 Prozent des Wertes 
des TGV übersteigen.  

66. 4. Die Gesellschaft wird Derivate und Fi-
nanzinstrumente mit derivativer Kompo-
nente zum Zwecke der Absicherung, der 
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Finanzinstrumenten mit derivativer Kom-
ponente darf die Gesellschaft jederzeit 
gemäß § 6 Satz 3 der DerivateV zwischen 
dem einfachen und dem qualifizierten An-
satz wechseln. Der Wechsel bedarf nicht 
der Genehmigung durch die Bundesan-
stalt, die Gesellschaft hat den Wechsel je-
doch unverzüglich der Bundesanstalt an-
zuzeigen und im nächstfolgenden Halb-
jahres- oder Jahresbericht bekannt zu 
machen.  

62. 6. Beim Einsatz von Derivaten und Finan-
zinstrumenten mit derivativer Kompo-
nente wird die Gesellschaft die DerivateV 
beachten. 

effizienten Portfoliosteuerung und der Er-
zielung von Zusatzerträgen einsetzen, 
wenn und soweit sie dies im Interesse der 
Aktionäre des TGV für geboten hält.  

67. 5. Bei der Ermittlung der Marktrisiko-
grenze für den Einsatz von Derivaten und 
Finanzinstrumenten mit derivativer Kom-
ponente darf die Gesellschaft jederzeit 
gemäß § 6 Satz 3 der DerivateV zwischen 
dem einfachen und dem qualifizierten An-
satz wechseln. Der Wechsel bedarf nicht 
der Genehmigung durch die Bundesan-
stalt, die Gesellschaft hat den Wechsel je-
doch unverzüglich der Bundesanstalt an-
zuzeigen und im nächstfolgenden Halb-
jahres- oder Jahresbericht bekannt zu 
machen.  

68. 6. Beim Einsatz von Derivaten und Finan-
zinstrumenten mit derivativer Kompo-
nente wird die Gesellschaft die DerivateV 
beachten. 

69. Die Gesellschaft darf Sonstige Anlagein-
strumente gemäß § 198 KAGB nur bis zur 
Grenze von 10 Prozent des Wertes des 
TGV erwerben. 

70. Die Gesellschaft darf Sonstige Anlagein-
strumente gemäß § 198 KAGB nur bis zur 
Grenze von 10 Prozent des Werts des 
TGV erwerben. 

71. 1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft 
die im KAGB, die in der DerivateV und die 
in den Anlagebedingungen festgelegten 
Grenzen und Beschränkungen zu beach-
ten.  

72. Die Gesellschaft kann, vorbehaltlich der in 
diesen Anlagebedingungen genannten 
sonstigen Aussteller- und Anlagegrenzen, 
insgesamt bis zu 100 Prozent des Wertes 
des TGV in Wertpapiere (§ 193 KAGB) 
oder in Anteile an Investmentvermögen 
gemäß § 196 KAGB sowie in Anteile an 
entsprechenden ausländischen Invest-
mentvermögen investieren. Mindestens 
51 Prozent des Wertes des TGV werden 
in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 
Absatz 8 InvStG angelegt, die nach die-
sen Anlagebedingungen für das TGV er-
worben werden dürfen. Dabei können die 
tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten 
von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt 
werden. Mindestens 51 Prozent des 
Werts des TGV werden in Kapitalbeteili-
gungen im Sinne von Satz 3 investiert, de-
ren Emittenten ganz oder teilweise in ei-
nem oder mehreren der Bereiche Land-
wirtschaft, Tierzucht, Produktion von Le-
bensmitteln, Vertrieb von Lebensmitteln, 
Herstellung und Vertrieb von 

82. 1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft 
die im KAGB, der DerivateV und die in 
den Anlagebedingungen festgelegten 
Grenzen und Beschränkungen zu beach-
ten.  

83. 2. Die Gesellschaft investiert, vorbehalt-
lich der in diesen Anlagebedingungen ge-
nannten sonstigen Aussteller- und Anla-
gegrenzen, mindestens 51 Prozent des 
Wertes des TGV in a) Wertpapiere ge-
mäß § 193 KAGB, wobei der Umfang an 
(i) Aktien 80 Prozent des Wertes des TGV 
und (ii) Exchange Traded Commodities 
(ETCs) 20 Prozent des Wertes des TGV 
nicht übersteigen darf; und b) Anteile an 
Investmentvermögen gemäß § 196 
KAGB sowie in Anteile an entsprechen-
den ausländischen Investmentvermögen, 
wobei der Umfang an Exchange Traded 
Funds (ETFs) 20 Prozent des Wertes des 
TGV nicht übersteigen darf, jeweils aus 
dem Bereich konventionelle und erneuer-
bare Energien.  

84. 3. Die Gesellschaft kann ferner, vorbe-
haltlich der in diesen Anlagebedingungen 
genannten sonstigen Aussteller- und An-
lagegrenzen, insgesamt bis zu 49 Pro-
zent des Werts des TGV in a) 



 

- 16 - 

landwirtschaftlichen Maschinen und Ge-
räten, Smart Farming, Wasserversor-
gung, Wassertechnologie, Wasseraufbe-
reitung oder Forschung in einem oder 
mehreren der vorgenannten Bereiche tä-
tig sind. Die Gesellschaft kann insgesamt 
bis zu 49 Prozent des Wertes des TGV in 
Geldmarktinstrumente (§ 194 KAGB) in-
vestieren.  

73. 2. Im Einzelfall dürfen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente einschließlich der 
in Pension genommenen Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente desselben 
Ausstellers (Schuldners) über den Wer-
tanteil von 5 Prozent hinaus bis zu 10 Pro-
zent des TGV erworben werden; dabei 
darf der Gesamtwert der Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente dieser Aussteller 
(Schuldner) 40 Prozent des TGV nicht 
übersteigen. Die Emittenten von Wertpa-
pieren und Geldmarktinstrumenten sind 
auch dann im Rahmen der in Satz 1 ge-
nannten Grenzen zu berücksichtigen, 
wenn die von diesen emittierten Wertpa-
piere und Geldmarktinstrumente mittelbar 
über andere im TGV enthaltenen Wertpa-
piere, die an deren Wertentwicklung ge-
koppelt sind, erworben werden.  

74. 3. Die Gesellschaft darf in solche Schuld-
verschreibungen, Schuldscheindarlehen 
und Geldmarktinstrumente, die vom 
Bund, einem Land, der Europäischen 
Union, einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder seinen Gebietskörper-
schaften, einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, einem Drittstaat oder 
von einer internationalen Organisation, 
der mindestens ein Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union angehört, ausgegeben 
oder garantiert worden sind, jeweils bis zu 
35 Prozent des Wertes des TGV anlegen. 
In Pfandbriefen und Kommunalschuldver-
schreibungen sowie Schuldverschreibun-
gen, die von Kreditinstituten mit Sitz in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum ausgegeben wor-
den sind, darf die Gesellschaft jeweils bis 
zu 25 Prozent des Wertes des TGV anle-
gen, wenn die Kreditinstitute aufgrund ge-
setzlicher Vorschriften zum Schutz der In-
haber dieser Schuldverschreibungen 

Wertpapiere (§ 193 KAGB); b) Geld-
marktinstrumente (§ 194 KAGB); oder c) 
Bankguthaben (§ 195 KAGB) investieren. 
Die Gesellschaft kann insgesamt bis zu 
10 Prozent des Wertes des TGV in sons-
tige Anlageinstrumente im Sinne des § 
198 KAGB investieren.  

85. 4. Im Einzelfall dürfen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente einschließlich der 
in Pension genommenen Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente desselben 
Ausstellers (Schuldners) über den Wer-
tanteil von 5 Prozent hinaus bis zu 10 Pro-
zent des TGV erworben werden; dabei 
darf der Gesamtwert der Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente dieser Aussteller 
(Schuldner) 40 Prozent des TGV nicht 
übersteigen. Die Emittenten von Wertpa-
pieren und Geldmarktinstrumenten sind 
auch dann im Rahmen der in Satz 1 ge-
nannten Grenzen zu berücksichtigen, 
wenn die von diesen emittierten Wertpa-
piere und Geldmarktinstrumente mittelbar 
über andere im TGV enthaltenen Wertpa-
piere, die an deren Wertentwicklung ge-
koppelt sind, erworben werden.  

86. 5. Die Gesellschaft darf in solche Schuld-
verschreibungen, Schuldscheindarlehen 
und Geldmarktinstrumente, die vom 
Bund, einem Land, der Europäischen 
Union, einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder seinen Gebietskörper-
schaften, einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, einem Drittstaat oder 
von einer internationalen Organisation, 
der mindestens ein Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union angehört, ausgegeben 
oder garantiert worden sind, jeweils bis zu 
35 Prozent des Wertes des TGV anlegen. 
In Pfandbriefen und Kommunalschuldver-
schreibungen sowie Schuldverschreibun-
gen, die von Kreditinstituten mit Sitz in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum ausgegeben wor-
den sind, darf die Gesellschaft jeweils bis 
zu 25 Prozent des Wertes des TGV anle-
gen, wenn die Kreditinstitute aufgrund ge-
setzlicher Vorschriften zum Schutz der In-
haber dieser Schuldverschreibungen ei-
ner besonderen öffentlichen Aufsicht un-
terliegen und die mit der Ausgabe der 
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einer besonderen öffentlichen Aufsicht 
unterliegen und die mit der Ausgabe der 
Schuldverschreibungen aufgenommenen 
Mittel nach den gesetzlichen Vorschriften 
in Vermögenswerten angelegt werden, 
die während der gesamten Laufzeit der 
Schuldverschreibungen die sich aus 
ihnen ergebenden Verbindlichkeiten aus-
reichend decken und die bei einem Ausfall 
des Ausstellers vorrangig für die fällig 
werdenden Rückzahlungen und die Zah-
lung der Zinsen bestimmt sind. Legt die 
Gesellschaft mehr als 5 Prozent des Wer-
tes des TGV in Schuldverschreibungen 
desselben Ausstellers nach Satz 2 an, so 
darf der Gesamtwert dieser Schuldver-
schreibungen 80 Prozent des Wertes des 
TGV nicht übersteigen.  

75. 4. Die Gesellschaft kann insgesamt bis zu 
49 Prozent des Wertes des TGV in Bank-
guthaben (§ 195 KAGB) investieren. Die 
Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent 
des Wertes des TGV in Bankguthaben im 
Sinne des § 195 KAGB bei je einem Kre-
ditinstitut anlegen.  

76. 5. Die Gesellschaft hat sicherzustellen, 
dass eine Kombination aus: a) von ein 
und derselben Einrichtung begebenen 
Wertpapieren oder Geldmarktinstrumen-
ten, b) Einlagen bei dieser Einrichtung, c) 
Anrechnungsbeträgen für das Kontrahen-
tenrisiko der mit dieser Einrichtung einge-
gangenen Geschäfte 20 Prozent des Wer-
tes des TGV nicht übersteigt. Satz 1 gilt 
für die in Absatz 3 genannten Emittenten 
und Garantiegeber mit der Maßgabe, 
dass die Gesellschaft sicherzustellen hat, 
dass eine Kombination der in Satz 1 ge-
nannten Vermögensgegenstände und An-
rechnungsbeträge 35 Prozent des Wertes 
des TGV nicht übersteigt. Die jeweiligen 
Einzelobergrenzen bleiben in beiden Fäl-
len unberührt.  

77. 6. Die in Absatz 3 genannten Schuldver-
schreibungen, Schuldscheindarlehen und 
Geldmarktinstrumente werden bei der An-
wendung der in Absatz 2 genannten 
Grenze von 40 Prozent nicht berücksich-
tigt. Die in den Absätzen 2, 3, 5 und 6 ge-
nannten Grenzen dürfen abweichend von 
der Regelung in Absatz 5 nicht kumuliert 
werden.  

78. 7. Die Gesellschaft kann Anteile an In-
vestmentvermögen gemäß § 196 KAGB 

Schuldverschreibungen aufgenommenen 
Mittel nach den gesetzlichen Vorschriften 
in Vermögenswerten angelegt werden, 
die während der gesamten Laufzeit der 
Schuldverschreibungen die sich aus 
ihnen ergebenden Verbindlichkeiten aus-
reichend decken und die bei einem Aus-
fall des Ausstellers vorrangig für die fällig 
werdenden Rückzahlungen und die Zah-
lung der Zinsen bestimmt sind. Legt die 
Gesellschaft mehr als 5 Prozent des Wer-
tes des TGV in Schuldverschreibungen 
desselben Ausstellers nach Satz 2 an, so 
darf der Gesamtwert dieser Schuldver-
schreibungen 80 Prozent des Wertes des 
TGV nicht übersteigen.  

87. 6. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Pro-
zent des Wertes des TGV in Bankgutha-
ben im Sinne des § 195 KAGB bei je ei-
nem Kreditinstitut anlegen.  

88. 7. Die Gesellschaft hat sicherzustellen, 
dass eine Kombination aus: a) von ein 
und derselben Einrichtung begebenen 
Wertpapieren oder Geldmarktinstrumen-
ten; b) Einlagen bei dieser Einrichtung; c) 
Anrechnungsbeträgen für das Kontrahen-
tenrisiko der mit dieser Einrichtung einge-
gangenen Geschäfte; 20 Prozent des 
Wertes des TGV nicht übersteigt. Satz 1 
gilt für die in Absatz 3 genannten Emitten-
ten und Garantiegeber mit der Maßgabe, 
dass die Gesellschaft sicherzustellen hat, 
dass eine Kombination der in Satz 1 ge-
nannten Vermögensgegenstände und 
Anrechnungsbeträge 35 Prozent des 
Wertes des TGV nicht übersteigt. Die je-
weiligen Einzelobergrenzen bleiben in 
beiden Fällen unberührt.  

89. 8. Die in Absatz 3 genannten Schuldver-
schreibungen, Schuldscheindarlehen und 
Geldmarktinstrumente werden bei der 
Anwendung der in Absatz 2 genannten 
Grenze von 40 Prozent nicht berücksich-
tigt. Die in den Absätzen 2, 3, 5 und 6 ge-
nannten Grenzen dürfen abweichend von 
der Regelung in Absatz 5 nicht kumuliert 
werden.  

90. 9. Die Gesellschaft kann Anteile an In-
vestmentvermögen gemäß § 196 KAGB 
sowie in Anteile an entsprechenden aus-
ländischen Investmentvermögen bis zur 
Grenze von insgesamt 10 Prozent des 
Werts des TGV erwerben. Hierbei darf die 
Gesellschaft in Anteilen an einem 
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sowie in Anteile an entsprechenden aus-
ländischen Investmentvermögen bis zur 
Grenze von insgesamt 10 Prozent des 
Werts des TGV erwerben. Hierbei darf die 
Gesellschaft in Anteilen an einem einzi-
gen Investmentvermögen nach Maßgabe 
des § 8 Absatz 1 nur bis zu 10 Prozent 
des Wertes des TGV anlegen. In Anteilen 
an Investmentvermögen nach Maßgabe 
des § 8 Absatz 1 Satz 2 darf die Gesell-
schaft insgesamt bis zu 10 Prozent des 
Wertes des TGV anlegen. Die Gesell-
schaft darf für Rechnung des TGV – unter 
Beachtung von Satz 1 bis 3 – nicht mehr 
als 25 Prozent der ausgegebenen Anteile 
eines anderen inländischen oder auslän-
dischen Investmentvermögens erwerben. 
8. Bei der Auswahl der Wertpapiere und 
Investmentvermögen werden ESG-Krite-
rien wie folgt berücksichtigt: Mindestens 
51 Prozent des Wertes des TGV werden 
in Vermögensgegenstände angelegt, de-
ren Emittenten ESG-Standards in Bezug 
auf ökologische, soziale und die Unter-
nehmensführung betreffende Merkmale 
erfüllen. Um festzustellen, ob und in wel-
chem Maße die Vermögensgegenstände 
die ESG-Standards erfüllen, verwendet 
die Gesellschaft Bewertungen eines aner-
kannten externen ESG-Datenanbieters. 
Ferner wird die Gesellschaft für Rechnung 
des TGV nicht in Wertpapiere investieren, 
die folgende Ausschlusskriterien erfüllen: 
▪ Wertpapiere von Unternehmen, die 
mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes mit 
der Herstellung von Tabakwaren erwirt-
schaften.  

79. ▪ Wertpapiere von Unternehmen, die 
mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes mit 
der Herstellung von Rüstungsgütern er-
wirtschaften.  

80. ▪ Wertpapiere von Unternehmen, die 
mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes mit 
der Herstellung von Schusswaffen erwirt-
schaften.  

81. ▪ Wertpapiere von Staatsemittenten die 
nach dem Freedom House Index als „not 
free“ eingestuft werden. 

einzigen Investmentvermögen nach Maß-
gabe des § 8 Absatz 1 bis zu 10 Prozent 
des Wertes des TGV anlegen. In Anteilen 
an Investmentvermögen nach Maßgabe 
des § 8 Absatz 1 Satz 2 darf die Gesell-
schaft bis zu 10 Prozent des Wertes des 
TGV anlegen. Die Gesellschaft darf für 
Rechnung des TGV – unter Beachtung 
von Satz 1 bis 3 – nicht mehr als 25 Pro-
zent der ausgegebenen Anteile eines an-
deren inländischen oder ausländischen 
Investmentvermögens erwerben.  

91. 10. Bei der Auswahl der Wertpapiere und 
Investmentvermögen werden ESG-Krite-
rien wie folgt berücksichtigt: Mindestens 
51 Prozent des Wertes des TGV werden 
in Vermögensgegenstände angelegt, de-
ren Emittenten ESG-Standards in Bezug 
auf ökologische, soziale und die Unter-
nehmensführung betreffende Merkmale 
erfüllen. Um festzustellen, ob und in wel-
chem Maße die Vermögensgegenstände 
die ESG-Standards erfüllen, verwendet 
die Gesellschaft Bewertungen eines an-
erkannten externen ESG-Datenanbie-
ters. Ferner wird die Gesellschaft für 
Rechnung des TGV nicht in Wertpapiere 
investieren, die folgende Ausschlusskrite-
rien erfüllen:  

92. ▪ Wertpapiere von Unternehmen, die 
mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes mit 
der Herstellung von Tabakwaren erwirt-
schaften.  

93. ▪ Wertpapiere von Unternehmen, die 
mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes mit 
der Herstellung von Rüstungsgütern er-
wirtschaften.  

94. ▪ Wertpapiere von Unternehmen, die 
mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes mit 
der Herstellung von Schusswaffen erwirt-
schaften.  

95. ▪ Wertpapiere von Staatsemittenten die 
nach dem Freedom House Index als „not 
free“ eingestuft werden. 

96. 1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
TGV einem Wertpapier-Darlehensnehmer 
gegen ein marktgerechtes Entgelt nach 
Übertragung ausreichender Sicherheiten 
gemäß § 200 Absatz 2 KAGB ein jederzeit 
kündbares Wertpapier-Darlehen 

100. 1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
TGV einem Wertpapier-Darlehensneh-
mer gegen ein marktgerechtes Entgelt 
nach Übertragung ausreichender Sicher-
heiten gemäß § 200 Absatz 2 KAGB ein 
jederzeit kündbares Wertpapier-Darlehen 
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gewähren. Der Kurswert der zu übertra-
genden Wertpapiere darf zusammen mit 
dem Kurswert der für Rechnung des TGV 
demselben Wertpapier-Darlehensnehmer 
einschließlich konzernangehöriger Unter-
nehmen im Sinne des § 290 Handelsge-
setzbuch (nachfolgend das „HGB“) be-
reits als Wertpapier-Darlehen übertra-
gene Wertpapiere 10 Prozent des Wertes 
des TGV nicht übersteigen.  

97. 2. Werden die Sicherheiten für die über-
tragenen Wertpapiere vom Wertpapier-
Darlehensnehmer in Guthaben erbracht, 
muss die Gesellschaft das Guthaben auf 
Sperrkonten gemäß § 200 Absatz 2 Satz 
3 Nr. 1 KAGB unterhalten. Alternativ darf 
die Gesellschaft von der Möglichkeit Ge-
brauch machen, diese Guthaben in der 
Währung des Guthabens in folgende Ver-
mögensgegenstände anzulegen: a) 
Schuldverschreibungen, die eine hohe 
Qualität aufweisen und die vom Bund, ei-
nem Land, der Europäischen Union, ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder seinen Gebietskörperschaf-
ten, einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder einem Drittstaat ausge-
geben worden sind, b) Anteile an Geld-
marktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur 
entsprechend von der Bundesanstalt auf 
Grundlage des § 4 Absatz 2 KAGB erlas-
senen Richtlinien, oder c) im Wege eines 
umgekehrten Pensionsgeschäfts mit ei-
nem Kreditinstitut, das die jederzeitige 
Rückforderung des aufgelaufenen Gutha-
bens gewährleistet. Die Erträge aus Si-
cherheiten stehen dem TGV zu.  

98. 3. Die Gesellschaft kann sich auch eines 
von einer Wertpapiersammelbank organi-
sierten Systems zur Vermittlung und Ab-
wicklung der Wertpapier-Darlehen bedie-
nen, welches von den Anforderungen der 
§§ 200 Absatz 1 Satz 3 KAGB abweicht, 
wenn von dem jederzeitigen Kündigungs-
recht nach Absatz 1 nicht abgewichen 
wird.  

99. 4. Die Gesellschaft darf Wertpapier-Darle-
hen auch in Bezug auf Geldmarktinstru-
mente und Investmentanteile gewähren 
sofern diese Vermögensgegenstände für 
das TGV erwerbbar sind. Die Regelungen 
der Absätze 1 bis 3 gelten hierfür sinnge-
mäß. 

auf unbestimmte oder bestimmte Zeit ge-
währen. Der Kurswert der zu übertragen-
den Wertpapiere darf zusammen mit dem 
Kurswert der für Rechnung des TGV 
demselben Wertpapier-Darlehensneh-
mer, einschließlich konzernangehöriger 
Unternehmen im Sinne des § 290 Han-
delsgesetzbuch (nachfolgend das 
„HGB“), bereits als Wertpapier-Darlehen 
übertragenen Wertpapiere 10 Prozent 
des Wertes des TGV nicht übersteigen.  

101. 2. Wird die Sicherheit für die übertrage-
nen Wertpapiere vom Wertpapier-Darle-
hensnehmer in Guthaben erbracht, muss 
die Gesellschaft das Guthaben auf Sperr-
konten gemäß § 200 Absatz 2 Satz 3 Nr. 
1 KAGB unterhalten. Alternativ darf die 
Gesellschaft von der Möglichkeit Ge-
brauch machen, diese Guthaben in der 
Währung des Guthabens in folgende Ver-
mögensgegenstände anzulegen: a) 
Schuldverschreibungen, die eine hohe 
Qualität aufweisen und die vom Bund, ei-
nem Land, der Europäischen Union, ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder seinen Gebietskörperschaf-
ten, einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder einem Drittstaat ausge-
geben worden sind; b) Anteile an Geld-
marktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur 
entsprechend der von der Bundesanstalt 
auf Grundlage des § 4 Absatz 2 KAGB er-
lassenen Richtlinien; c) im Wege eines 
Pensionsgeschäfts mit einem Kreditinsti-
tut, das die jederzeitige Rückforderung 
des aufgelaufenen Guthabens gewähr-
leistet. Die Erträge aus Sicherheiten ste-
hen dem TGV zu.  

102. 3. Die Gesellschaft kann sich auch eines 
von einer Wertpapiersammelbank organi-
sierten Systems zur Vermittlung und Ab-
wicklung der Wertpapier-Darlehen bedie-
nen, welches von den Anforderungen der 
§§ 200 Abs. 1 Satz 3 KAGB abweicht, 
wenn von dem jederzeitigen Kündigungs-
recht nach Absatz 1 nicht abgewichen 
wird.  

103. 4. Die Gesellschaft darf Wertpapier-Dar-
lehen auch in Bezug auf Geldmarktinstru-
mente und Investmentanteile gewähren, 
sofern diese Vermögensgegenstände für 
das TGV erwerbbar sind. Die Regelungen 
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der Absätze 1 bis 3 gelten hierfür sinnge-
mäß. 

104. 1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
TGV Wertpapier-Pensionsgeschäfte im 
Sinne von § 340b Absatz 2 HGB gegen 
Entgelt mit Kreditinstituten oder Finanz-
dienstleistungsinstituten abschließen.  

105. 2. Die Pensionsgeschäfte müssen Wert-
papiere zum Gegenstand haben, die für 
das TGV erworben werden dürfen.  

106. 3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchs-
tens eine Laufzeit von 12 Monaten haben. 
4. Die Gesellschaft darf Pensionsge-
schäfte auch in Bezug auf Geldmarktin-
strumente und Investmentanteile gewäh-
ren, sofern diese Vermögensgegen-
stände für das TGV erwerbbar sind. Die 
Regelungen des § 13 gelten hierfür sinn-
gemäß. 

1. 1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
TGV Wertpapier-Pensionsgeschäfte im 
Sinne von § 340b Absatz 2 HGB gegen 
Entgelt mit Kreditinstituten oder Finanz-
dienstleistungsinstituten abschließen.  

2. 2. Die Pensionsgeschäfte müssen Wert-
papiere zum Gegenstand haben, die für 
das TGV erworben werden dürfen.  

3. 3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchs-
tens eine Laufzeit von 12 Monaten haben. 
4. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
TGV Pensionsgeschäfte auch in Bezug 
auf Geldmarktinstrumente und Invest-
mentanteile gewähren sofern diese Ver-
mögensgegenstände für das TGV er-
werbbar sind. Die Regelungen des § 13 
gelten hierfür sinngemäß. 

107. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
TGV kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 
10 Prozent des Wertes des TGV aufneh-
men, wenn die Bedingungen der Kredit-
aufnahme marktüblich sind und die Ver-
wahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt. 

108. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
TGV kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 
10 Prozent des Wertes des TGV aufneh-
men, wenn die Bedingungen der Auf-
nahme marktüblich sind und die Verwahr-
stelle der Aufnahme zustimmt. 

 

Weitere Informationen, insbesondere die Anlagebedingungen sowie der Verkaufspros-

pekt des Übertragenden TGVs und des Übernehmenden TGVs sind kostenlos bei der 

OPTINOVA oder auf deren Internetseite https://www.optinovafonds.de/ erhältlich bzw. 

abrufbar.  

3.  Rechte der Anleger des Übertragenden TGVs nach der Verschmelzung 

Die Rechte der Anleger des Übertragenden TGVs ändern sich durch die Verschmelzung 

nicht. Sowohl bei dem Übertragenden als auch bei dem Übernehmenden TGV handelt 

es sich um Teilgesellschaftsvermögen im Sinne des § 117 Abs. 1 S. 1 KAGB. Auch der 

Gesamtwert der Anlagen ändert sich für die Anleger des Übertragenden TGVs nicht. Vor 

der Verschmelzung können die Anleger des Übertragenden TGVs noch Aktien des Über-

tragenden TGVs kaufen und verkaufen, nach Wirksamwerden der Verschmelzung wer-

den die bisherigen Anleger zu Anlageaktionären des Übernehmenden TGVs und im Be-

sitz von Aktien des Übernehmenden TGVs sein, welche sie dann kaufen und verkaufen 

können.  

4.  Steuerliche Auswirkungen infolge der Verschmelzung 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die steuerliche Behandlung der Anleger 

des Übertragenden TGVs im Zuge der Verschmelzung Änderungen unterworfen sein 

kann. In steuerrechtlicher Hinsicht hat das Übertragende TGV keinen steuerrechtlichen 

Status aufgrund seiner Anlagegrenzen. In steuerrechtlicher Hinsicht handelt es sich bei 

dem übertragenden TGV um einen Aktienfonds. Für die Anleger des Übertragenden 

TGVs erfolgt die Verschmelzung in der Regel steuerneutral. Die Ausgabe der Aktien am 
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übernehmenden TGV treten an die Stelle der Aktien an dem Übertragenden TGV. Für 

die Anleger des Übertragenden TGVs gilt diese Ausgabe daher nicht als Tausch und 

führt entsprechend nicht zur Aufdeckung stiller Reserven. 

Für die Anleger des Übernehmenden TGVs ergeben sich keine steuerlichen Besonder-

heiten.  

Hinweis: Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage 

aus. Sie stellen keine Rechts- und Steuerberatung dar. OPTINOVA empfiehlt den Anle-

ger, sich mit ihren jeweiligen steuerlichen Beratern in Verbindung zu setzen.  

5.  Kosten der Verschmelzung 

Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung und Durchfüh-

rung der Verschmelzung verbunden sind, werden weder dem Übertragenden noch dem 

Übernehmenden TGV noch den Anlegern belastet, sondern von der OPTINOVA getra-

gen. Ausgenommen sind Kosten, die zur Deckung der Auflösungskosten einbehalten 

werden. Diese werden dem Übertragenden TGV belastet. 

6.  Neuordnung des Portfolios 

Die OPTINOVA als Verwaltungsgesellschaft des Übertragenden beziehungsweise Über-

nehmenden TGVs beabsichtigt nicht, vor oder nach Wirksamwerden der Verschmelzung 

eine Neuordnung des Portfolios des Übernehmenden TGVs (im Sinne einer signifikanten 

Änderung der Zusammensetzung des Portfolios) vorzunehmen. 

7.  Erwartete Ergebnisse  

Die OPTINOVA geht davon aus, dass sich die Verschmelzung nicht signifikant auf die 

Wertentwicklung des Übernehmenden TGVs auswirken wird. Die letzten Jahresergeb-

nisse der beteiligten Teilgesellschaftsvermögen können auf der Internetseite 

https://www.optinovafonds.de/ eingesehen werden.  

8.  Jahres- und Halbjahresberichte  

Da es sich sowohl bei dem Übertragenden TGV als auch bei dem Übernehmenden TGV 

um Teilgesellschaftsvermögen im Sinne des § 117 Abs. 1 S. 1 KAGB handelt, ergeben 

sich hinsichtlich der Verschmelzung keine Änderungen bezüglich der Veröffentlichung 

von Halbjahres- und Jahresberichten. Geschäftsjahresende des Übertragenden TGVs 

ist der 30. Juni eines jeden Jahres. Geschäftsjahresende des Übernehmenden TGVs ist 

der 30. Juni eines jeden Jahres.  

IV. Spezifische Rechte der Anleger im Hinblick auf die geplante Verschmelzung 

Die Anleger des Übernehmenden TGVs sowie des Übernehmenden TGVs haben im 

Rahmen der Verschmelzung das Recht auf Rückgabe ihrer Aktien. In diesem Rahmen 

fallen für eine Rückgabe der Aktien für die Anleger keine weiteren Kosten an.  

Die Anleger haben bis fünf Arbeitstage vor dem geplanten Übertragungsstichtag entwe-

der die Möglichkeit, ihre Aktien ohne Rücknahmeabschlag zurückzugeben, oder ihre Ak-

tien gegen Aktien eines anderen inländischen oder ausländischen Investmentvermö-

gens umzutauschen, das ebenfalls von der OPTINOVA verwaltet wird und über eine 

vergleichbare Anlagepolitik wie das zu Übertragende Teilgesellschaftsvermögen verfügt.  
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Da die OPTINOVA keine entsprechenden Investmentvermögen verwaltet, kann die OP-

TINOVA den Anlegern kein Investmentvermögen zum kostenlosen Umtausch anbieten. 

Es besteht für die Anleger nur die Möglichkeit der Rückgabe ihrer Aktien.  

Um eine ordnungsgemäße Abwicklung der Verschmelzung zu gewährleisten, setzt die 

OPTINOVA ab dem 25.11.2024 die Rücknahme der Aktien des Übertragenden TGVs 

aus. Bis zu diesem Zeitpunkt können die Anleger des Übertragenden TGVs noch Auf-

träge für die Zeichnung und/oder Auszahlung von Aktien erteilen. Anleger des Übertra-

genden TGVs, die von ihrem Recht der Rückgabe innerhalb der oben beschriebenen 

Frist keinen Gebrauch gemacht haben, können nach Einbuchung der Aktien an dem 

Übernehmenden TGV durch ihre depotführende Stelle ihre Rechte als Anleger des Über-

nehmenden TGVs wahrnehmen. 

Die Anleger des Übertragenden TGVs, die nicht von ihrem kostenfreien Rückgaberecht 

Gebrauch machen, können nach der erfolgten Verschmelzung unter Beachtung der ver-

traglichen Regelungen des Übernehmenden TGVs Ihre Aktien grundsätzlich börsentäg-

lich zurückgeben. Als Informationsunterlagen stehen den Aktionären die Jahresab-

schlüsse und die Halbjahresberichte des Übernehmenden TGVs zur Verfügung. 

Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen kann die Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht die zeitweilige Aussetzung der Rücknahme der Aktien verlangen oder 

gestatten, wenn eine solche Aussetzung aus Gründen des Anlegerschutzes gerechtfer-

tigt ist. 

OPTINOVA stellt zum Übertragungsstichtag einen Zwischenbericht entsprechend den 

Vorgaben des § 104 KAGB in Verbindung mit § 101 Abs. 1 KAGB auf.  

Die Verschmelzung wird durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer, die Verwahrstelle 

oder den Abschlussprüfer entsprechend den Vorgaben des § 185 Abs. 2 KAGB geprüft. 

Die Berichte dieser Prüfung können die Anleger kostenlos bei der OPTINOVA anfordern. 

Die Anleger können ihre Anfrage per E-Mail an info@optinovafonds.de richten sowie 

telefonisch unter +49 (0)6174-9689080 an OPTINOVA übermitteln. 

V. Maßgebliche Verfahrensaspekte und geplanter Übertragungsstichtag 

Die am Übertragungsstichtag im Übertragenden TGV noch vorhandenen Vermögensge-

genstände werden vollständig in das Übernehmende TGV übertragen. Ausgegebene 

Aktien des Übertragenden TGVs werden mit Ablauf des Übertragungsstichtages kraftlos. 

Für Zwecke der Übertragung berechnet OPTINOVA zum Übertragungsstichtag die In-

ventarwerte des Übertragenden TGVs. Die Verwahrstelle des Übertragenden TGVs be-

stätigt OPTINOVA nach Prüfung die Fondsbewertung des Übertragenden TGVs. Im An-

schluss ermittelt OPTINOVA das Umtauschverhältnis unter Berücksichtigung einer mög-

lichen Thesaurierung des Übertragenden TGVs.  

Am Übertragungsstichtag werden die Werte des Übernehmenden und des Übertragen-

den TGVs berechnet, das Umtauschverhältnis wird festgelegt und der gesamte Vorgang 

wird vom Abschlussprüfer geprüft. Das Umtauschverhältnis ermittelt sich nach dem Ver-

hältnis der Nettoinventarwerte des Übertragenden und des Übernehmenden TGVs zum 

Zeitpunkt der Übernahme. Der Anleger erhält die Anzahl von Aktien an dem 
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Übernehmenden TGV, die dem Wert seiner Aktien an dem Übertragenden TGV ent-

spricht. Es besteht auch die Möglichkeit, dass den Anlegern des Übertragenden TGVs 

bis zu 10 Prozent des Wertes ihrer Aktien in bar ausgezahlt werden.  

Der Übertragungsstichtag ist der 28.11.2024. Nach Ablauf des Übertragungsstichtages 

ist die Übertragung gemäß § 189 KAGB wirksam. Die Verschmelzung wird zum 

29.11.2024 wirksam. 

VI. Aktuelle Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen des Übernehmenden 

TGVs 

Die aktuelle Fassung des Basisinformationsblatts des Übernehmenden TGVs sind die-

sen Verschmelzungsinformationen als Anlage 1 beigefügt. Die Beschlüsse des Vor-

stands (Anlage 2) sowie des Aufsichtsrats (Anlage 3) im Hinblick auf die Verschmelzung 

sind ebenfalls beigefügt. 

 

 

 

 

Königstein 16. Oktober 2024

Der Vorstand



Basisinformationsblatt
 

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbe-
material. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen
Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produkt: Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

Hersteller: Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
Der Fonds ist ein in aufgelegtes UCITS - Sondervermögen. Er wird von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö-
gen (im Folgenden „wir“) verwaltet.

ISIN: DE000A14N5W1
Website: www.optinovafonds.de
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 6174 968 9080

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist für die Aufsicht von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesell-
schaftsvermögen in Bezug auf das Basisinformationsblatt zuständig.

Datum (der Erstellung/letzten Überarbeitung des Basisinformationsblatts): 3. Juli 2024

I. Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Der Fonds ist ein in aufgelegtes UCITS - Sondervermögen.

Laufzeit: Der Fonds verfügt über eine unbegrenzte Laufzeit. Wir sind berechtigt die Verwaltung des Fonds unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von sechs Monaten durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahres- oder Halbjahresbericht zu kündi-
gen. Anteile an dem Fonds können grundsätzlich bewertungstäglich zurückgegeben werden. Wir können die Rücknahme aussetzen, wenn
außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen oder die Rücknahme be-
schränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger einen zuvor festgelegten Schwellenwert erreichen, ab dem die Rückgabeverlangen
nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können.
Ziele: Vermögensaufbau / -anlage im Allgemeinen
Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Bank GmbH. 
Den Prospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds fin-
den Sie kostenlos in deutscher Sprache unter https://www.optinovafonds.de/optinova-conventional-and-clean-energy.

Kleinanleger-Zielgruppe: Kunde mit Basis-Kenntnissen und / oder Erfahrungen

II. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig
einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zu-
rück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt,
wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln
oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wo-
bei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft.
Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.
Mäßige Rendite / mäßige Kursschwankungen
Sonstige substanzielle Risiken: Finanzielle Verlusttragfähigkeit: bis vollständigem Verlust des eingesetzten Kapitals
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren
könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist
ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veran-
schaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10
Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Basisinformationsblatt zu ISIN: DE000A14N5W1 | Seite 1/3

df
ff
d7

74
-9
05

e-
45

a5
-b
fc
5-
ec
9f
cc
7e

65
ea

Anlage 1

zur Verschmelzungsinformation

Dilbaz, Yaren
Rechteck



Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Anlagebeispiel: 10.000 EUR

Wenn Sie nach 1
Jahr aussteigen

Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
(Empfohlene Haltedauer)

Minimum Es gibt keine Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stressszenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbe-
kommen könnten 3.710 EUR 4.160 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite -63,0 % -16,0 %

Pessimistisches
Szenario

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbe-
kommen könnten 7.840 EUR 7.080 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite -22,0 % -7,0 %

Mittleres Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbe-
kommen könnten 9.660 EUR 10.900 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite -3,0 % 2,0 %

Optimistisches
Szenario

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbe-
kommen könnten 13.670 EUR 13.800 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite 37,0 % 7,0 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren
Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre
persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie un-
ter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produktiund den
Benchmark zwischen Mär 2015 - Mär 2020. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produktiund den Benchmark zwischen
Mär 2017 - Mär 2022. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produktiund den Benchmark zwischen Aug 2017 - Aug
2022.

III. Was geschieht, wenn die Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen nicht in der Lage ist, die
Auszahlung vorzunehmen?

Der Ausfall der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlung,
da die gesetzliche Regelung vorsieht, dass bei einer Insolvenz der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen das
Sondervermögen nicht in die Insolvenzmasse eingeht, sondern eigenständig erhalten bleibt.

IV. Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese
Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträ-
ge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispiel-
haften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:
Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

▪

10.000 EUR werden angelegt▪

  Wenn Sie nach 1 Jahr
aussteigen

Wenn Sie nach 5 Jahren
aussteigen

Kosten insgesamt 452 EUR 1.104 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) 5,0 % 2,0 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum
Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,0 % vor Kosten und 2,0 % nach
Kosten betragen.
Wir können einen Teil  der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten
Dienstleistungen zu decken.
Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (1,0 % des Anlagebe-
trags / 100 EUR).
Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:
wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer er-
halten könnten;

▪

was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.▪
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Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einstiegskosten 3,0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zah-
len. 300 EUR

Ausstiegskosten 0,0 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. 0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr
Verwaltungsgebühren und sonsti-
ge Verwaltungs- oder Betriebskos-
ten

1,3 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich
um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kos-
ten des letzten Jahres.

132 EUR

Transaktionskosten

0,2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich
um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zu-
grunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkau-
fen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kau-
fen und verkaufen.

24 EUR

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen
Erfolgsgebühren Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. n.V.

V. Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist geeignet für mittelfristige Investitionen. Für Rückgaben entstehen keine Kosten oder Gebühren. Hinsichtlich der Rückgabe
und der möglichen Rückgabe- und Haltefristen ist der Abschnitt „Um welches Produkt handelt es sich“ zu beachten.

VI. Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können auf folgender Internetseite https://www.optinovafonds.de/#Kontakt erhoben werden, schriftlich an die Optinova In-
vestmentaktiengesellschaft  mit  Teilgesellschaftsvermögen,  Falkensteiner  Str.  1,  61462  Königstein oder  per  Email  an
info@optinovafonds.de gerichtet werden. Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können Sie auch direkt
an diese Person richten.

VII. Sonstige zweckdienliche Angaben

Die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen über die Wertentwicklung (bzw. einer relevanten kürzeren Periode) sowie die monatlichen
Performance-Szenarien finden Sie auf der Website unter: https://www.optinovafonds.de/optinova-conventional-and-clean-energy

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.optinovafonds.de veröffentlicht.
Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von
Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des
Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Dieses Dokument ist zur nur Informationszwecken gedacht und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar.
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OPTINQVA
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TGV

OPTINOVA InvAG mit TGV . Falkensteiner Straße 1 D-61462 Königstein

Beschluss des Vorstandes der

Optinovalnvestmentaktiengesellschaft
mit Teilgesellschaftsvermögen

Falkensteiner Str. l

61462 Königstein

Der Vorstand beschließt einstimmig, das OGAW Sondervermögen "Optinova Food Far-
ming & Water" mit den beiden Anteilsklassen "Optinova Food Farming & Water 1-EUR"
(ISIN DEOOOA3CWRM1 / WKN A3CWRM) und "Optinova Food Farming & Water R-EUR"
(ISIN DEOOOA3CWRN9 / WKN A3CWRN), (nachfolgend gemeinsam "übertragendes Son-

dervermögen") auf das bestehende OGAW-Sondervermögen "Optinova Conventional &
Clean Energy" mit den beiden Anteilktassen "Optinova Conventional & Clean Energy I-
EUR (ISIN DEOOOA14N5W1 / WKN A14N5W) und "Optinova Conventional & Clean Energy
R-EUR(ISINDEOOOA3CWRP4/WKNA3CWRP) (nachfolgend "übernehmendes Sonderver-

mögen") zu verschmelzen.

Die Verschmelzung soll zum 29. November 2024 erfolgen.

Mit der rechtlichen Durchführung der Verschmelzungwird die GrantThorntonRechtsan-
waltsgesellschaft mbH in Frankfurt am Main beauftragt.

Königstein, den 19. Juli 2024

ert Voller Armin Sabeur

OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
Telefon: 06174-9 68 90 80-Telefax: 06174-9 68 90 82 ·info@optinovafonds. de ·www. optinovafonds. de

Sitz: Oberursel Handelsregister: AG Bad Homburg v. d. H. HRB 12623 . Steuernummer 047 221 55324 - LEI 5299DOCIR4BCDPP1 BK25
Vorstand: Norbert A. Voller . Armin Sabeur . Vorsitzender des Aufsichtsrates: Richard Weil

Bankverbindung: Taunus Sparkasse IBAN DE21 5125 0000 0007 0331 33

Anlage 2

zur Verschmelzungsinformation

Sabeur
Bleistift

Dilbaz, Yaren
Rechteck

Dilbaz, Yaren
Rechteck



Anlage 3

zur Verschmelzungsinformation

Dilbaz, Yaren
Rechteck



Hagen, 4. Juni 2024


